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Uber die Begriffe ,,Nation“, ,,Nationalitit
| und ,,national“
in der Zeit des Kampfes um die Bundesrevision

Von Arnold Jaggi

I

In der heutigen schweizerischen Publizistik, die sich mit schwei-
zerischen Verhilinissen beschiftigt, wird man selten auf die Be-
griffe «Nation», «Nationalitdt» und «national» stossen. Das war in
der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts anders, namentlich zwischen
1830 und 1848. Im politischen Schrifttum dieser Epoche, die um die
Umgestaltung der Bundesverhiltnisse rang, finden sich die betref-
fenden Ausdriicke in allen moglichen Zusammensetzungen sozusagen
Seite um, Seite. Da ist die Rede von der «schweizerischen Nation»,
der «schweizerischen nationalen Partei», der «Idee oder dem Gefiihl
der Nationalitit», von der «nationalen Entwicklung», der «im Volke
lebenden nationalen Uberzeugung», von den «Nationalreprisentan-
ten», vom «Nationalschlaf», «Nationalgeist», «Nationalsinn», «Na-
tionalcharakter», «Nationalwillen», «Nationalwohlstand», von den
«industriellen und commerciellen Nationalkriften», von einem
«nationalen» Miinz- und Zollsystem, von «Nationalehre», «Natio-
nal-Unternehmung», «National-Verbindung» und — nicht zuletzt —
immer wieder von einer «nationalen Bundesverfassung».!

Was wollten die schweizerischen Politiker und politischen Den-
ker mit diesen Termini aussagen? Den liberalen und radikalen
Wortfiithrern der Zeit — nur von diesen sei zuniachst die Rede —
lag zweierlei am Herzen: Die Betonung der Selbstédndigkeit und Un-
abhingigkeit des schweizerischen Vaterlandes nach aussen und die
starkere Einigung, Zentralisierung im Innern. Beides spiegelt sich
im Gehalt ihrer Begriffe «Nation», «Nationalitdt» und «national»,

1) Protokoll 12f, 13 f, 70, 78 f, 81; 22. und 23. Sitz. 127 f. Welti 236 f. Be-
richt 4, 6, 87. Rossi 21 f, 55. Johannes Dierauer: St. Gallische Analekten V, 28.
Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft XI. 1897 S. 147, 163.
Weiss 308 f. Pfyffer 38, 100, 134, 137. Hermann Wartmann: Industrie und Han-
del des Kantons St. Gallen auf Ende 1866. St. Gallen 1875 S. 445 Anm. 3. 57, 70.
«Schweizerische National-Zeitung — Probeblatt» vom 11. Dezember 1841.
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ja bestimmt und formt diesen zu einem guten Teile. Der aussen-
politische Programmpunkt war einfach und klar, und deshalb sind
es in dieser Hinsicht auch die betreffenden Begriffe. Die Revisions-
kommission, die im Friihjahr 1848 den Entwurf einer Bundesver-
fassung beriet, erklidrte, man habe noch in jiingster Zeit Wert dar-
auf gelegt, dem Auslande gegeniiber zu betonen, «dass die Eid-
genossenschaft eine Totalitit, eine Nation ausmache und dass es
deshalb keineswegs irgendeinem Staate zukommen konne, sich an
einen einzelnen Kanton als Souverin zu wenden...» Die Eidgenos-
senschaft erhebe dem Auslande gegeniiber den Anspruch auf «den
Charakter eines Nationalkorpers»; es widerspreche «dem Begriffe
der Nation», wenn deren einzelne Teile «mit den auslindischen
Staatsregierungen oder deren Vertretern verkehren konnten».
«Wenn dem Nationalgefiihl kein Organ gegeben werde, so sei zu
besorgen, dass... die Nachbarstaaten trachten werden, in der also
geteilten Eidgenossenschaft Boden zu gewinnen und ihren unbefug-
ten Einfluss geltend zu machen.»?

In innenpolitischer Beziehung wollte man mit den Ausdriicken
«Nation» und «national» einfach einen Gegensatz zu «Kanton» und
«kantonal» bezeichnen. So finden sich Wendungen wie: «Zum Vor-
teil der Nation und nicht der einzelnen Kantone»; von den beiden
Ideen, «der nationalen, wie der kantonalen»; vom «nationalen und
kantonalen Prinzip oder Element»; die «ldee der National- und
Kantonalreprisentation», die «Kantonal- und Nationalsouverini-
tit», die «Einigung der einzelnen Glieder zu einem Ganzen, einer
Nation»; es gelte zu unterscheiden zwischen dem, «was mehr natio-
nal, mehr kantonal und was gemischt sei»; der Bundesvertrag
kenne «eigentlich nur Kantone und sozusagen keine Nation», beim
‘entgegengesetzten «System des Unitarismus» aber bestehe «nur
noch die Nation, keine Kantone mehr»; «National- und Kantonal-
geist»; «das eidgenossische, das nationale Element».?

IT.

Die Epoche begniigte sich mit der einfachen Gegeniiberstellung
von «national» und «kantonal» indessen nicht. Sie fiithlte, dass da-
mit die Begriffe «Nation», «Nationalitdt» usw. nur unvollkommen

2) Protokoll 12 f, 78; 24. Sitz. 135; 26. Sitz. 149.

3) Protokoll 75 f, 78, 81; 20. und 21. Sitz. 121. Bericht 7—9, 45—47, 49, 54,
57, 63. Rossi 211, 96 f. Weber 195. Pfyffer 53. Bornhauser 57, 67. Weiss 294,
298.
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erfasst und umschrieben wiren. Es lag den Anhingern der Bundes-
revision aber am Herzen, sich das Wesen dieser Dinge klarzumachen
und die Fragen zu beantworten, worauf die «Nationalitit» eigent-
lich beruhe, wodurch sie gechemmt und entfaltet werde und welche
Rolle sie im offentlichen Leben spiele und spielen solle. Die Ant-
worten lauten sehr ungleich, und oft schwankt ein und dieselbe
Personlichkeit zwischen verschiedenen Vorstellungen und Deutun-
gen.

So erklart Kasimir Pfyffer 1831 in seinem «Zuruf»: «Alle Eid-
genossen von FEinsicht und Bildung... sehen ein, dass die jetzige
schwache Vereinigung der Kantone keine gemeinsame Schopfung,
keine National-Unternehmung méglich macht; dass... in dieser Zer-
rissenheit unseres Volkes weder Nationalitit, noch Gemeingeist,
noch Vaterlandsliebe sich bilden kann.»® Er fasst hier «Nationali-
tat» als ein Ergebnis politischer Faktoren auf. Vier Jahre spiter
legt er in seiner «Rede iiber die schweizerische Bundesreform»
dar: «Die Verschiedenartigkeit der Verfassungsformen ist Folge
der verschiedenen Bildungsstufen der Volker und der Ausdruck
ihrer Nationalitit.»® Mit der Hebung der Bildung und der Zu-
nahme des Verkehrs werde «die urspriingliche Mannigfaltigkeit der
Formen sich immer mehr ausgleichen; ganz wird sie nie verschwin-
den wegen der bleibenden, tief gegriindeten Verschiedenartigkeit
des Nationalcharakters der Vélker, dem grossten Hindernis einer
Universal-Republik...» Hier sind «Nationalitit» und «Nationalcha-
rakter» als etwas Urspriingliches, Nicht-Abgeleitetes, als eine Natur-
anlage begriffen.

Die beiden Vorstellungsreihen «Nation» und «Nationalitdat» sind
etwas Urspriingliches, oder sie sind ganz oder teilweise abgeleitet;
siec werden, wenn nicht geweckt, so doch beeinflusst, gefordert
oder auch gehemmt durch andere Faktoren — diese beiden Vor-
stellungsreihen laufen bestindig nebeneinander her. Auf der einen
Seite setzen die Liberalen meist voraus, die schweizerische «Natio-
nalitit» sei eigentlich so alt wie das eidgendssische Staatswesen.
Anderseits bedeutet sie ihnen auch etwas Kiinftiges, ein Ideal, das
erst verwirklicht werden muss.

Nach der Auffassung des Berichtes der Revisionskommission
von 1848 lebte die Schweiz schon unter dem Bundesvertrag «als
Nation; denn die Form vermag das Wesen nicht zu zerstoren; aber

1) Pfyffer 37 f.
5) Pfyffer 95 f.
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das nationale Element war verdunkelt, unterdriickt, erstickt, unter
Vormundschaft und in der Ferne gehalten».? Ahnlich #ussert sich
ein Mitglied der Revisionskommission. Es meint: «Die Nation selbst
habe schon lange bestanden und sich nur in verschiedenen Formen
bald als acht Kantone, als dreizehn, als neunzehn, als zweiundzwan-
zig Kantone bewegt.»” Frey-Herosé bezeichnet sie als den «Ur-
anfang».® 1

In seinem Bericht iiber den Entwurf der «Bundesurkunde» vom
Jahre 1832 bemerkt Rossi, indem er vermutlich auf die Darstel-
lungen der Sage, die Unterwaldner stammen von den Romern, die
Schwyzer von den Schweden und die Urner von den Goten, an-
spielt: «Nicht einem Stamme gehorten die drei Hinde an, die sich
im Griitli erhoben. Aber in ihrem briiderlichen Bunde offenbarte
sich das Bewusstsein einer gemeinsamen Volkstiimlichkeit. Der
steigenden Entwicklung dieses Bewusstseins verdankte die Eid-
genossenschaft ihre schnelle Ausbreitung. Alle die Vélkerschaften,
die rings um den Thron der Alpen gelagert sind, belebte ein Gefiihl;
darum konnte der stolze Berner den fleissigen Ziircher und beide
den schlichten Hirten der Waldstiatte als Bruder begriissen.» Im
weiteren kommt er auf die schweizerischen Biirgerkriege zu spre-
chen und fihrt dann fort: «Dennoch besteht die Eidgenossenschaft;
fiinf Jahrhunderte zihlt sie. Es muss also eine geheime Kraft geben,
ein unzerstorbares moralisches Band, das den Schligen des Schick-
sals wie den Torheiten der Menschen trotzt. Das ist eben jenes
National-Prinzip.

Ja, die Vorstellung eines gemeinsamen Vaterlandes ist uns nicht
fremd; das Gefiihl des Zusammengehorens wohnt in unsern Herzen.
Und was auch die Ankliager der neuen Zeit sagen mogen, es gereicht
ihr zum Ruhme, dass diese Vorstellung klarer, dieses Gefiihl stir-
ker geworden.»”

Noch deutlicher und ergiebiger dussert sich Thomas Bornhauser.
Er lisst seinen «Treuherz» erkliren: «Wahr ist’s, die Schweizer
sind eine aus Deutschen, Franzosen und Italienern gemischte Na-
tion; aber sie sind trotz der verschiedenen Sprache, Sitten und Re-
ligion doch eine Nation. Sie haben einen gewissen eigentiimlichen
Zug; eine Nationalitédt, der (!) sie von allen Volkern Europas unter-

6) Bericht 47.
7) Protokoll 13.
8) Frey 13.

9) Rossi 20 f.
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scheidet.» — Auf die Frage des Stadtrates: «Und dieser Zug, diese
Nationalitat ist?» antwortet «Treuherz»: «Die Liebe zur Freiheit,
die Besorgnis, sie zu verlieren — das hat unsere Viter zu einer
Nation vereinigt, und das muss auch uns vereinigen.»'?

Bornhauser und Rossi treffen sich hier in der Auffassung, dass
die gemeinsame Gesinnung, der gemeinsame politische Wille die
Schweizer zu einer Nation zusammenschmieden trotz der Verschie-
denheit der Sprache, der Konfession und des Blutes. Sie zweifeln
nicht im mindesten daran, dass die Gesinnungs- und politische Wil-
lensgemeinschaft als konstitutive Elemente fiir die «Nation» und
das «Nationale» geniigen. Das ist der schweizerische Nationalitits-
begriff.

Rossi fihrt iibrigens fort: «Der schweizerische Nationalsinn ist
gewissermassen unsere Poesie, unser Ideal. Er befliigelt unsere Ein-
bildungskraft; er entflammt unsere Herzen. In entscheidenden ge-
fahrvollen Augenblicken, wo die selbstsiichtige -Berechnung ver-
stummt, wo der Ruf des bedrohten Vaterlandes den schneidenden
Misslaut der ortlichen Interessen iibertont, da wird das National-
Gefiihl zu einer michtigen Triebfeder... Aber im gewohnlichen Lauf
der Dinge, in den alltdglichen Bestrebungen — gestehen wir es
offen —, da behauptet der Kantonalgeist sein Ubergewicht.»'V

Gleich wie Rossi und Bornhauser dachte Emmanuel Scherb, der
erste Redaktor der «Schweizerischen National-Zeitung», und sehr
dhnlich der junge Gottfried Keller. Beide griffen in die deutsch-
schweizerische Debatte ein, die sich in den Jahren 1841 und 1842,
betreffend die schweizerische Neutralitat, erhoben hatte.!” Scherb
dusserte sich im «Probeblatt», das die «Schweizerische National-
Zeitung» am 11. Dezember 1841 als Auftakt zu ihrer Griindung her-
. ausgab. Der Titel der Zeitung, die sich nach allerlei Wirrsalen im
Jahre 1888 in «National-Zeitung» umtaufte,' deutete ein Pro-
gramm an. Scherb wandte sich gegen den Partikularismus und den
Indifferentismus, der sich, bald offen und bald verdeckt, zur «An-
schliessung an einen fremden Staat» und zur «Einfithrung der Mon-
archie» bekenne. «<Dem Einseitigen beider Gegensitze gegeniiber»,
so bemerkt er, <behaupten wir nun den Standpunkt der Nationali-
tit... Behiit’ uns Gott vor einer Verschmelzung mit dem Auslande,

10) Bornhauser 13.

11) Reossi 21 f. _

12) Jonas Frinkel: Gotifried Kellers politische Sendung. Ziirich 1939 S. 17 ff.
13) «National-Zeitung» vom 18. Miirz 1943.
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vor allem dem deutschen!» Spiter versuchte er, sich iiber unsern
Gegenstand in einem Gedicht «Die schweizerische Nationalitit» zu
erklaren:¥

«Was kiimmert uns, ob ,wilschem Samen’,
Ob deutscher Wurzel wir entstammt?
Wozu in alter Asche kramen,

Wenn licht die neue Lohe flammt?

Was schiert uns unsrer Ururahnen

Schon lingst vermodertes Gebein?

Ob sie ,Germanen’, ob ,Romanen’ —

Wir wandeln jetzt des Lebens Bahnen,
Wir schwingen jetzt des Kampfes Fahnen,
Wir nennen Schweizer uns allein.

Wir sind es auch! — Ob von ,Gebliite’?
Wir haben’s niemals untersucht:

Wohl anders, traun! als im Gestiite,
Bezeugt sich eines Volkes ,Zucht’.

Ob fremden Blutes, fremder Zungen,
Wir sind uns alle doch verwandt...»

Die weiteren Strophen fithren aus, dass die Liebe zur Freiheit
uns eint und dass aus ihrem Geiste die schweizerische Nationalitit
geboren sei. — Nach einigen Jahren hatten die Schweizer Anlass,
sich noch eindringlicher auf das Fundament ihres nationalen Da-
seins zu besinnen. Davon spater. |

In den ausserordentlichen Zeiten, so horten wir Rossi dartun,
werde «das Nationalgefiihl zu einer miéchtigen Triebfeder». Kasimir
Pfyffer betrachtete dieses iiberhaupt als einen starken Ansporn.
Darum klagte er, bei der gegenwartigen Zersplitterung fehle «den
geistigen Kréaften der grosste und edelste Reiz, das Bewusstsein, fiir
eine Nation zu arbeiten».!

III.

Die Hauptfrage der Liberalen ist die, wie die «Nationalitit» zu
entwickeln, zu pflegen und politisch zu organisieren sei. «Wenn
man will, dass die Schweiz eine Nation, die Eidgenossenschaft eine

14) «Schweizerische National-Zeitung» Nr.59 vom 20. V. 1843,
15) Pfyffer 38. ;
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Familie von Briidern sei, so muss man die Gleichheit der Rechte
der Eidgenossen als Prinzip aufstellen.»'® So meint der Bericht der
Revisionskommission, und in ihrem Schosse wird erklirt, dass sich
«nur dann eine wahrhafte Nationalitit entwickeln konne, wenn
der Schweizer iiberall seine politischen Rechte ausiiben diirfe und
in dieser Beziehung nicht mehr auf die engen Schranken eines
Kantons verwiesen werde».!? In seiner Schrift iiber den «Schwei-
zerischen National-Verein»'® — der Name ist bezeichnend — meint
Troxler, die patriotischen Vereine seien zum «Hauptorgan unserer
Nationalentwicklung geworden». Im weiteren fiihrt er aus: «Das
Volk ist und lebt nur in Versammlungen und in 6ffentlicher Be-
wegung und wird nur in diesen gross und méchtig. Was wire jetzt
die Schweiz ohne die Versammlungen von Weinfelden, Uster und
Minsingen?... Die Versammlungen und Bewegungen des Volks sind
wesentliche Grundlagen der Republik und diirfen nicht nur zufallig
und gelegentlich, oder etwa alle Jahrhunderte einmal angeregt, son-
dern miissen organisch und periodisch geordnet und geleitet wer-
den.» Dann weist er auf die Ecclesien der Griechen, die Comitien
der Romer und die Mirz- und Maifelder der Germanen hin, «wie
sie ihre Nationalversammlungen nannten, wo sie ihre Fiirsten und
Fiihrer erwihlten... Dies muss auch bei uns wieder eingefiihrt wer-
den... Es muss wieder einen sichtbaren Staat wie eine sichtbare
Kirche geben».'” Man ermisst, was die Volksversammlungen der
Regenerationszeit in den Herzen der Teilnehmer geweckt und auf-
gewiihlt haben, wenn Troxler vorschligt, dieses Mittel der Propa-
ganda zu einer stindigen Staatseinrichtung zu machen. Er erblickt
in ihnen offenbar wie in den patriotischen Vereinen ein «Haupt--
organ» der Nationalentwicklung. Voll Spott stellt er die Frage:
«Was sind das fiir Freistaaten und Republiken, in welchen ein ge-
wisser Ausschuss» — er meint die vom Volke unabhingige Tag-
satzung — «alles weiss und alles will und alles kann und alles
macht ohne das Volk!» Volkssouveranitit heisse zu Deutsch «Volks-
dasein», das Volk miisse eine Wahrheit werden, aber nicht so wie
in den Landsgemeindekantonen; «da ist die Volkshoheit eine iiber-
triebene, sich selbst iffende und vernichtende Fratze. In dem

16) Bericht 15.
17) Protokoll 26. Sitz. 147.
18) Vgl. iiber ihn Pfyffer 281 ff, 293 ff. Bornhauser 84 f.

19) Troxler: Wie entstand und was will der Schweizerische National-Verein?

Rede, 1834 gehalten. Bern 1834 S. 4, 9 ff.
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Bunde aber ist Nationalheit eine leere Nulle oder bare Liige... Hier

also, ihr Eidgenossen, ist der Sitz der Krankheit und des Todes
der Nation...»

In andern Schriften fordert er «<unbedingt und unablissig», dass
die Gesamtheit der Eidgenossen in den Bundesbehorden vertreten
sei. Es sei dies die «urilteste Grundlage» der Eidgenossenschaft
und «die Hauptbedingung ihrer Wiedergeburt... Auf Menschen und
Biirgern, nicht auf Orten und Sténden, auf Eidgenossen, nicht auf
Kantonen ruht der Schweizerbund... Ohne Nationalreprisentation
gibt es keine Nation...»*?

Ahnlich, wenn auch zunichst mit etwas anderer Akzentuierung,
erklirt Bornhauser: «Soll eine Verbesserung unserer Bundesverhalt-
nisse moglich werden, so muss man allervorderst eine Reprisen-
tation nach der Bevilkerung im Bunde einfithren, auf dass das
Nationalprinzip den Sieg erhalte iiber das Kantonalprinzip. Das ist
der Punkt» — er nennt ihn den archimedischen —, «von welchem
wir ausgehen miissen; das ist der einzige Hebel, mit welchem wir
den eidgenossischen Staatswagen aus der Versumpfung heraus-
ziehen konnen, in welche er gegenwirtig versunken ist... mit einer
gerechten Reprisentation ist auch jede andere Verbesserung ge-
geben.»* Mit Hilfe der «Mehrheit der Schweizernation», so ist er
iiberzeugt, lassen sich die Reformen durchfithren, denen die Mehr-
heit der Stande «aus Kurzsichtigkeit und Kantonsgeist» widerstre-
ben. — So muss ithm auch aus diesem Grunde die Nation als die
massgebende Instanz erscheinen.

Doch wollen Bornhauser und Troxler den Kantonen geben, was
der Kantone ist. Beide weisen hiebei mit Nachdruck auf die Ver-
fassung der Vereinigten Staaten hin.?? Im iibrigen sucht Troxler
die Antinomie zwischen Kanton und Nation auf einer hoheren
Ebene aufzuheben, indem er dartut, die «Centralitit» sei nicht
etwas, was «zu unserm Foderalismus» von aussenher hinzukommen
diirfe. Sie liege vielmehr «tief in Seele und Geist jedes Eidgenos-
sen», kehre «aber auch in den Kantonen wieder». Das sei die «Na-
tionaleinheit», die als gemeinsames Band wirke, «so dass der dchte

20) Derselbe unter dem Pseudonym Novalis: Maibiichlein fiir das Schweizer-
volk. Stifa 1833 S. 9, 14.

21) Bornhauser 66 f, 74.

22) Bornhauser 80 ff. Troxler: Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Ge-
gensatz zur Centralherrschaft und Kantonsthiimelei. Rapperswil 1833 S. 27 f.
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Foderalismus auch die wahre Centralitit ist».2 Mit dieser Formel
glaubt er, den Dualismus zwischen Bund und Kanton iiberwunden
zu haben. — Es ist oft riihrend, die Manner, die vor 1848 mit den
eidgenossischen Problemen rangen, bei ihrer Arbeit zu belauschen.
Es wird hiebei eindriicklich, dass der spateren dusseren Wandlung
lange und ernsthafte Bemiithungen vorausgingen, Bemiithungen, die
der kiinftigen praktischen Politik im Geistigen die Wege vorzeich-
neten.

Iv.

Die Bundesrevision hatte neben andern Aufgaben auch die, da-
fir zu sorgen, dass «dem Nationalgefiihl» ein «Organ gegeben
werde». Weil es an einem solchen bis dahin gemangelt habe, so
filhrte Ochsenbein in der Revisionskommission aus, sei die Tag-
satzung hiufig in Widerspruch geraten «mit der ausserhalb der Be-
horde im Volke lebenden nationalen Uberzeugung», und das habe
in gewissen Kantonen und in der Gesamteidgenossenschaft «oft zu
erschiitternden Katastrophen gefiihrt», vor allem in der Sonder-
bunds- und Jesuitenangelegenheit.?*

Wie war nun das erstrebte feste «Organ zur Offenbarung des
Nationalwillens» einzurichten? Jedermann weiss, dass man die

23) Troxler: Die eine und wahre Eidgenossenschaft... 49, 51. Klarer driickt
er sich aus in seiner Schrift: Losung der nationalen Lebensfrage. Rapperswyl
1833 S.7f, 16, 19 ff. Troxler ist iiberzeugt, dass die wahre Eidgenossenschaft im
Christlichen, Allgemeinmenschlichen und Individuellen wurzelt und darum auch
entsprechend organisiert werden muss. Er spricht (S.7) von der einfachen Ur-
idee, «in welcher das Christentum, Menschentum, Biirgertum begriindet ist, aus
welcher der uralte ewige Bund der Eidgenossenschaft hervorgegangen und in
die Brust aller und jeder schweizerischer Landbauer und Handwerker mit Natur-
schrift eingegraben ist..» An anderer Stelle (S.16) legt er dar: «Volle Freiheit
und Gleichheit ist nimlich fiir eine Nation, die aus verschiedenen Vélkerschaften
besteht, nur in einem Bundesstaat moglich... Wir miissen hier... voraussetzen...
dass die Biirger des Bundes und die Biirger freier Staaten nicht andere, nicht
verschiedene, sondern die einen und dieselben Menschen sind... Wiirde nun aber
der eidgenéssische Bundesstaat in einen Einheitsstaat zusammengezogen oder in
einen Staatenbund zerlegt, so wiirde im ersten Fall der Eidgenoss als Kantons-
biirger eben so viel verlieren als im zweiten als Schweizerbiirger, weil in der
ersten Staatsform die Kantonalexistenz, in der zweiten die Einheit des Vater-
landes wire aufgeopfert worden. In einem wahrhaften Bundesstaat hingegen...
wird der Eidgenoss weder als Schweizerbiirger noch als Kantonsbiirger verlieren,
sondern von beiden Seiten nur gewinnen.» Vgl. auch die trefflichen Ausfiihrungen
Troxlers, dessen Darstellung sonst oft reichlich unklar ist, iiber die Organisierung

des Bundesstaates S. 17, 19 f.
24) Protokoll 78. Furrer 111.
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Losung schliesslich im Zweikammersystem fand, und zwar sind die
Mianner von 1848 zu dieser Einrichtung als solcher ganz wesentlich
von sich aus gekommen, auf Grund ihrer eigenen Uberlegungen,
Ideen und Impulse und nicht einfach in dusserer Anlehnung an das
Beispiel Amerikas. Dessen staatliche Organisation war freilich bei
uns bekannt, und sie wurde auch bewundert. Den Griindern des
Bundes hat sie aber nur in bezug auf die endgiiltige Ordnung ge-
wisser Einzelheiten als Vorbild gedient. Das lehrt eine genaue
Durchsicht der vorhandenen gedruckten und ungedruckten Proto- -
kolle, die den Gang der Diskussion klar festhalten.

Die Frage des Ausgleichs zwischen Kanton und Bund hatte sich
bei uns langst gestellt. Es lag der Revisionskommission am Herzen,
schon in der Eingangsformel die beiden Pole ins richtige Verhilt-
nis zueinander zu setzen. Druey schlug vor, zu erklaren: «Die XXII
Kantone vereinigen sich als schweizerische Nation» oder «bilden
die Eidgenossenschaft der schweizerischen Nation». Sogleich tauchte
die Frage auf, ob «die sdmtlichen Schweizerbiirger als Nation dar-
gestellt werden sollen» oder ob nicht vielmehr der Grundgedanke
festzuhalten sei, «dass die einzelnen souveranen Kantone zu einem
Bunde zusammentreten und dass jeder Biirger nur insofern Schwei-
zer und Eidgenosse sei, als er einem bestimmten Kantone ange-
hore». Man erorterte weiter, ob die Ausdriicke — «Eidgenossen-
schaft» und «Nation» — eigentlich gleichbedeutend seien. Furrer
fand, dass das nicht der Fall sei, «das Wort ,Eidgenossenschaft’ be-
ziehe sich mehr auf den foderativen... und der Ausdruck ,Nation’
auf den unitarischen Charakter». Bald stunden sich zwei Auffas-
sungen gegeniiber. Die erste ging dahin, es miisse in bezug auf die
Schweiz «ganz besonders der Begriff festgehalten werden, dass die
souverdnen Kantone sich vereinigen und dass diese einzelnen Sou-
veranetiten die Eidgenossenschaft ausmachen». Die zweite aber
wies darauf hin — ihre Sprecher waren Druey und Steiger —, dass
die Eidgenossenschaft nicht nur aussen-, sondern auch innenpoli-
tisch «den Charakter eines Nationalkorpers» beansprucht habe, in-
dem sie «beispielsweise in der Auflosung des Sonderbundes... als
Nation gehandelt habe und als Gesamtheit gegeniiber den einzelnen
Kantonen aufgetreten sei». Naff meinte, er wolle «keinen Natio-
nalismus; wozu das Wort Nation? Setze man Bund»! Schliesslich
erfolgte der Vermittlungsantrag, der Ausdruck «Eidgenossenschaft»
sei vorzuziehen, aber an passender Stelle solle auch der «Nationa-
litat» gedacht werden.?

25) Protokoll 12 f. Furrer 6 f. Frey 13. Bericht 49.
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Was ist von all dem zu halten? Streit um Worte? Keineswegs.
Es spiegelt sich in diesen subtilen Erorterungen vielmehr mit wun-
derbarer Klarheit die ganze politische Problematik jener Zeit. Die
Waffen hatten nicht alles entschieden. Die Seelen hatten noch
einen Nachkampf zu fiihren. Vergangenheit und Zukunft massen
sich in ihnen und rangen miteinander um jeden Fussbreit Boden.
— Wahrhaftig, unser Zweikammersystem ist nicht von ungefdhr.
Die Jahrhunderte haben sich in ihm die Hand zum Frieden gereicht.
Die Epochen verzichteten auf den Versuch, sich gegenseitig aus-
zuloschen. «Verkenne man auch nicht», so liess sich bei der Re-
visionsberatung Jenni aus Glarus vernehmen, «dass das nationale
Bewusstsein von Tag zu Tag an Umfang und Kraft gewinne, so sei
auf der andern Seite nicht zu iibersehen, dass das kantonale Ge-
fiihl noch vielfach iiberwiegt».2® Der st. gallische «Erzihler» be-
merkte, es sei nicht zu vergessen, dass der Entwurf der neuen Bun-
desverfassung «ein Werk der Transaktion, der Vereinbarung zweier
Prinzipien, des bisher historisch berechtigten der Kantonalitat und
des mit Macht heraufdringenden der Nationalitit ist».?” Es war,
um mit Bornhauser zu reden, dem entstehenden Bundesstaat ge-
gliickt, «das Nationalleben mit dem Kantonalleben in Einklang» zu
bringen.?® Die «Thurgauer Zeitung» redete hochbefriedigt von der
«epochemachenden Idee der National- und Kantonalreprisentation,
der Idee des Zweikammersystems».>)

Was die Terminologie anbelangt, sprach man zunédchst meistens
von Tagsatzung und Reprisentantenrat, Reprasentantenkammer
oder nationaler Reprasentation. Am Schluss der ersten Lesung
nannte man die beiden Abteilungen der Bundesversammlung
Standekammer und Volkskammer, nach der zweiten Stinderat und
Nationalrat. Der Ausdruck findet sich schon bei Bornhauser.3® Der
Sinn ist klar: Der Nationalrat ist das Organ der Nation und wird
durch diese gewihlt.

Nach dem Entwurfe der ersten Lesung lautete der Ingress der
Verfassung: «Im Namen Gottes, des Allmichtigen! Die schweizeri-

26) Protokoll 75. Furrer 118.
27) «Der Erzihler» vom 28.1V.1848 S. 182.
28) Bornhauser 77.

29) «Thurgauer Zeitung» Nr.110 vom 5. Mai 1848. — Karl Weber hat die
Stelle schon zitiert (S.195); ich verdanke seiner Arbeit iiberhaupt eine Reihe
von wertvollen Hinweisen.

30) Protokoll 19.Sitz. 109 f, 113; 22.und 23. Sitz. 128 f; 27. Sitz. 156; 29.
Sitz. 177 f; 31. Sitz. 200. Bericht 51—53. Bornhauser 75. '
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sche Eidgenossenschaft, in der Absicht...» Die zweite Lesung &n-
derte: «... Die schweizerische Nation, in der Absicht...» Die Tag-
satzung kam auf die erste Fassung zuriick und schrieb: «Im Namen
Gottes des Allmidchtigen! Die schweizerische Eidgenossenschaft, in
der Absicht, den Bund der Eidgenossen zu befestigen, die Einheit,
Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu erhalten und zu for-
dern...»*" So steht es noch heute. Das Hin- und Herschwanken zwi-
schen einer dlteren und einer jingeren Form ist charakteristisch
und ebenso die Vermittlung. Man zog schliesslich, genau wie es in
der dritten Sitzung vorgeschlagen worden war, den Ausdruck «Eid-
genossenschaft» vor, aber gedachte «an passender Stelle auch der
Nationalitdt».

Es ist selbstverstiandlich, dass die Schopfer der neuen Bundes-
verfassung das Ihre beizutragen suchten zur Entwicklung dessen,
was sie «Nationalitat> nannten. Gegen die Militarkapitulation fihrte
Ochsenbein ins Feld, es miisse alles vermieden werden, «was das
Gefiihl der Nationalitdt» beeintrichtige. «Das Bewusstsein der Zu-
sammengehorigkeit werde aber am meisten geschwicht und para-
lysiert durch diese Kapitulationen; die jungen Minner aus hoheren
und niedern Stdnden verlassen ihr Vaterland, ehe sie nur die
ordentliche Reife erhalten und der Nationalitat sich bewusst wor-
den seien; sie nehmen fremde Sitten und Gewochnheiten, fremde
Anschauungsweisen iiber Volk und Staatseinrichtungen an...»*? —
Unsere Zeit wiirde hier das Wort «Nationalitit» etwa durch
«Schweizertum» ersetzen. Oft bedeutet es auch nichts anderes als,
wie gerade auch aus Ochsenbeins Wendung hervorgeht, Zusammen-
gehorigkeitsgefuhl.

Betreffend die Zentralisierung der Post hiess es, der okono-
mische Vorteil moge zweifelhaft sein, aber sie miisse durchgefiihrt
werden, um «zur Hebung des nationalen Elementes... der Natio-
nalitit» beizutragen. «Durch ein Institut, wie die Post, welche tag-
tiglich dem Biirger an jedem Orte die Einheit der Eidgenossen-
schaft vor Augen fiihre, miisse das Gefiihl der Zusammengehorig-
keit offenbar an Lebendigkeit gewinnen.»*?

Von der Griindung einer schweizerischen Hochschule oder einer
«Gesamtuniversitit» sprach die Kommission «in Wiirdigung der
geistigen Anspriiche der Nation». Ochsenbein meinte, fiir diesen

31) Protokoll 27. Sitz. 150; 31. Sitz 194.
32) Protokoll 14. Furrer 8.
33) Protokoll 61 f.
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Antrag sprichen vornehmlich «politische Griinde». «Diejenigen
Jiinglinge, welche sich den wissenschaftlichen Studien widmen, hit-
ten die Bestimmung, dereinst den wichtigen Zweigen des Staates
und der Kirche vorzustehen; bis jetzt wiren sie gezwungen gewe-
sen, ihre Bildung da und dort in der Schweiz oder im Auslande zu
holen»; hier hitten sie fremde Ideen kennen und lieben gelernt;
das habe nicht wenig dazu beigetragen, «dass das Ausland in der
Eidgenossenschaft jeweilen dienstgefillige Ankniipfungspunkte ge-
funden habe. Die Erfahrung lehre insbesondere, dass die katho-
lischen Theologen im Auslande sich entnationalisieren, und die
verderbliche Wirksamkeit eines Teils dieses Klerus komme grossen-
teils auf Rechnung der verkannten oder gering geschitzten vater-
landischen Nationalitdt.» An einer «schweizerischen Gesamthoch-
schule» werde sich die Jugend aus allen Kantonen zusammenfinden;
«man lerne sich kennen, kniipfe das Band der Freundschaft, tausche
gegenseitig die Ideen aus; die Ideen selbst werden homogener und
wirken in der Zukunft gleichmissig im Vaterlande.» — Wer fiihlte
sich nicht einen Augenblick zuriickversetzt in die Zeiten des Franz
Urs Balthasar? Der Vertreter Genfs, Rilliet-Constant, gab zu be-
denken, die bisherigen Verhilinisse lehrten, «dass auch ohne ein
solches Institut der Nationalsinn sich entwickle, wenn auch nicht
im wiinschbaren Grade». Der Kommissionsbericht erklirte biindig,
der Hauptzweck der Griindung einer schweizerischen Hochschule
bestehe darin, «den wissenschaftlichen Gesichtspunkt zu erweitern,
das Nationalgefiihl zu entwickeln und den Bediirfnissen Aller Ge-

niige zu leisten».3?

Furrer warnte einmal davor, «mit einem Schlage alles erlangen
zu wollen», man miisse dem neu Geschaffenen Zeit gewihren, seine
umformende Kraft zu erweisen: «Man lasse den nationalen Sinn
sich allseitiger entwickeln, — man lasse die bereits genehmigten
Faktoren (die Neuerungen) in den Kantonen wirken, — durch
Pressfreiheit, freie Niederlassung und Toleranzgesetze einen fried-
lichen Sinn sich erzeugen, — man lasse diese wesentlichen Institu-
tionen durch alle Adern der Nation sich entfalten», dann werde
es vielleicht innert kurzer Frist moglich sein, den Bund «weiter und
systematischer zu entwickeln».?

Als eine Einrichtung von hochstem Range galt den Bundes-

34) Protokoll 31f. Furrer 28 f. Bericht 26. Hans Schmid: Bundesrat Frey-
Herosé. Aarau 1917 S. 147 f.

35) Protokoll 75. Furrer 125.
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grindern die vorgesehene Revisionsmoglichkeit. Altlandammann
Sidler sagte von ihr: «Dieses Recht gelte uns als das allerwichtigste;
durch dasselbe kann die nationale Entwickelung der Schweiz mit
dem Fortschritt der Zeit stets in Einklang erhalten werden.»3®
«National» bedeutet hier und anderswo — frei, von innen heraus,
namentlich auch unabhingig von fremdem Einfluss.’”

V.

Die Biaume wachsen nicht in den Himmel. In dem Augenblick,
in dem sich die Schweizer anschickten, niher zusammenzuriicken
und mehr als bisdahin eine Nation zu bilden, wurde ihr National-
gefiihl, auf das sie sich nun seit Jahrzehnten berufen hatten, einer
Belastungsprobe ausgesetzt. Das sardinische Biindnisangebot wiihlte
die Herzen in der Eidgenossenschaft auf, vor allem in der roma-
nischen. Man konnte aber auch in einem Leitartikel der «Berner-
Zeitung» lesen: «Die Sache Italiens ist die Sache der Schweiz.»®
Die praktische Frage, was zu tun sei, loste den Schweizern die
Zunge und notigte sie, sich neuerdings auf das Wesen der Nation
und der Nationalitdt zu besinnen. Hiebei blieb der bisher vorherr-
schende schweizerische Nationalitdtsbegriff nicht unwidersprochen.
Man konnte tibrigens schon vorher in der Revisionskommission die
Auffassung vertreten horen, in bezug auf das Bundesrecht passe der
Ausdruck «Nation» nicht; «denn die Nation habe mit den staat-
lichen Einrichtungen nichts gemein; man spreche von deutscher,
franzosischer, italienischer Nation, wiahrend diese Nationalitdten,
in verschiedenen Staaten abgesondert, ihre besonderen staatsrecht-
lichen Institute hitten und gleichwohl das Bewusstsein der Zusam-
mengehorigkeit besitzen».3” Wer die Auffassung preisgab, das
schweizerische Staatsvolk bilde zugleich die schweizerische Nation,
der musste nun erst mit sich zu Rate gehen, ob sich die praktische
Politik nach den staatlichen oder nach den sogenannten nationalen
Gesichtspunkten zu richten habe, und je nach dem war der staat-
liche Grundsatz der Neutralitdt zu halten oder aufzugeben. Die
Geister schieden sich. Die «Basler Zeitung» bemerkte, «die ver-

36) Welti 236. Furrer 125.

37) Vgl. Welti 235. Pfyffer 34, 100.

38) «Berner-Zeitung» Nr. 103 vom 29. IV. 1848.
39) Protokoll 13.
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schiedenartigen Bestandteile der Eidgenossenschaft... das deutsche
und das romanische Element», seien einander wohl noch nie so ge-
schlossen entgegengetreten. «Die Kantone der franzosischen und
italienischen Schweiz, d. h. Freiburg, Tessin, Waadt, Neuenburg und
Genf sprachen sich mit ziemlicher Entschiedenheit gegen die Neu-
tralitit aus.»’® Die Darstellung ist nicht ganz richtig. Es erwogen
oder empfahlen auch deutsch-schweizerische Zeitungen zeitweise
die Aufgabe der Neutralitit mit der Begriindung, wenn es sich um
einen Prinzipienkampf handle, so diirfe die Schweiz nicht ver-
fehlen, fiir die Freiheit und gegen die Tyrannei Partei zu ergrei-
fen.*) Das ist ein Beleg dafiir, dass bei dieser Versuchung, die Neu-
tralitiit zu verabschieden, doch nicht bloss «nationales» Empfinden
massgebend war, «national» im Sinne der Kultur- und Blutsnation.

Ganz vereinzelt kam es freilich auch zu akademischen Speku-
lationen in dieser Hinsicht. So konnte man am 27. April 1848 in
der «Winterthurer Zeitung» lesen: «Ist Tessin nicht ein fremd-
artiger Bestandteil der Schweiz wie einst das Veltlin, der sich im-
mer mehr dem freien Italien zuneigen wird, und seiner Nationalitat
gemiss auch zuneigen soll, so wie andere italienische Gebietsteile?
... Wer steht ferner dafiir, dass nicht iiber kurz oder lang der fran-
zosische Teil der Schweiz sich an Frankreich anschliesst...? ...Wenn
daher, infolge der gegenwirtigen Ereignisse, die italienischen und
franzosischen Volkerschaften sich an ihre entsprechenden Natio-
nalitdten anschliessen sollten und vermutlich auch anschliessen wer-
den», so solle auch die deutschsprechende Schweiz entsprechend .
handeln. «Gehoren denn die deutschen Schweizer nicht auch zur
deutschen Nation und soll das Nationalgefiihl in der deutschen
Schweiz unterdriickt bleiben?»%?)

Die Antworten liessen nicht lange auf sich warten. Sie fielen
nicht nur gegeniiber dem leichtfertigen Gerede des betreffenden
Korrespondenten, sondern auch gegeniiber Deutschland sehr pole-
misch aus. Am 7. Marz war in der Revisionskommission die Meinung
gedussert worden, «die Bewegung in Deutschland zur Erzielung
eines Volksparlamentes werde auch auf die schweizerische natio-
nale Partei elektrisch einwirken». Die Prophezeiung erfiillte sich
nur bedingt, indem bloss ein Teil der Radikalen an den deutschen
Ereignissen Anteil nahm. Ja, es kam schon im Friihling 1848 zu

40) «Basler Zeitung» Nr.117 vom 17.V.1848 S.471. Weber 183.
41) Weber 178, 180 f.

42) «Winterthurer Zeitung» Nr.34 vom 27.1V. 1848 S. 133 f. Weber 185 f.
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einer eigentlichen Spannung zwischen der Schweiz und Deutsch-
land und zu allerlei Zeitungsfehden.*®

Welches war der eidgendossische Ertrag all dieser Stiirme? Die
Schweiz lernte sich gedanklich und praktisch mit einem Nationa-
litatsbegriff auseinandersetzen, der ihr bis dahin wenig zu schaffen
gemacht hatte. Das ging nicht ohne Schwankungen und innere Un-
sicherheiten ab. — Bekannt ist z. B. Ochsenbeins sensationell wir-
kender Frontwechsel in der sardinischen Biindnisfrage.*¥ — Die
besten Kopfe erkannten mit grosser Klarheit, was die Eidgenossen-
schaft zusammenhielt und was geeignet war, sie auseinander-
zureissen. Sie haben auch einen Blick in den Abgrund getan, in den
sie stiirzen miisste, wenn sie die Gesetze und Bedingungen ihres
Daseins missachten sollte. Am 13. April, also finf Tage vor dem
sardinischen Biindnisangebot, bemerkte die «Thurgauer Zeitung»:
«Jeder weiss und fiithlt es, dass die Nationalitit der Schweiz nur
eine historische ist; geniessen aber die Volker um uns her dhnliche
Freiheiten, so lost sich der Kitt... mehr und mehr auf, der die
schweizerischen Volkerschaften von drei verschiedenen Sprachen
zusammenband, und es folgt jede dem Zuge grosserer Attraktion
und Sprachverwandtschaft. Fiir einstweilen ist die Sympathie fiir
Deutschland bei der deutschen Bevolkerung noch am schwichsten;
in dem Augenblicke aber, wo sich in Deutschland die Zustinde kon-
solidieren, und ein grossartiges Nationalleben an die Stelle der bis-
herigen Zerrissenheit treten sollte, wiirde fiir Deutschland die Teil-
nahme wachsen und um so mehr, je mehr die franzosische Schweiz
sich Frankreich, die italienische sich Italien gendhert hitte.» —
Ahnliche Moglichkeiten erwog Jacob Burckhardt schon im Mai
1845, wie spiter zu zeigen ist.* — Was unter jenem «die schwei-
zerischen Volkerschaften» zusammenhaltenden Kitt zu verstehen
sei, erorterte der «Landbote» etwas naher: «Was die Schweiz einigt
und zusammenhilt, das sind die gemeinsamen Bediirfnisse, die
gleiche Freiheitsliebe, die alle beseelt; das ist das durch jahrhun-
dertelanges Zusammenleben entstandene Bewusstsein der Zusam-
mengehorigkeit, der Nationalitit.» — Eine Deutung der «Nationa-

43) «Neue Ziircher-Zeitung» Nr. 120 vom 29. I'V. 1848 S. 537. «Der Landbote»,
Ziircherisches Volksblatt Winterthur» Nr.18 vom 4.V.1848. «Berner Zeitung»
Nr.104 vom 1.V.1848 S. 425 ff. «Basler Zeitung» Nr.105f S.423, 427. Proto-
koll 81. Vgl. auch «Der Schweizer-Bote» Nr. 134 vom 7. XI. 1848 S.535. Weber
186 f.

44) Weber 181. Hans Spreng: Ulrich Ochsenbein. Bern 1918 S. 181 ff.
45) «Thurgauer Zeitung» Nr. 90 vom 13. IV. 1848. Weber 184 f. Vgl. Anm. 51.
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litdt»,*® wie wir sie schon bei Bornhauser getroffen haben. — Wie-
der anders, namlich im Sinne der Kultur- und Blutsnation fasste die
«Basler Zeitung» den Begriff, wenn sie warnend feststellte, falls es
zwischen Sardinien und Osterreich zu einem Kriege komme, so
werde das «ein Nationalkrieg sein, ein Krieg zur Verfechtung natio-
naler Gefiithle und Interessen». «Lisst sich aber die Schweiz hin-
reissen durch nationale Sympathien zur Teilnahme am Kriege, so
bereitet sie sich... innere Zerreissungen vor, welche ihre Existenz
aufs hochste gefihrden diirften.»*? '

Eine weitere Gefahr zeichnete sich am Horizonte ab, als es im
November 1848 beim Zusammentritt der ersten Bundesversamm-
lung den Anschein hatte, es wiirden neue Parteien nach Zungen
entstehen und die bisherigen parteibildenden Prinzipien und die
entsprechenden Bezeichnungen, «konservativ, liberal, radikal, ur-
chig radikal, ultramontan», seien vergessen. «Dieser Brauch» — der
Parteibildung nach Zungen —, so stellte die «Churer Zeitung» «mit
Bekiimmernis» fest, «scheint uns unheilbar, weil er sich auf das
Nationalitdtsgefiihl griindet, das sich in Europa immer mehr her-
vordringt». — Uberdies entstanden in den Riiten Sprach-Schwierig-
keiten. Man verstand sich oft schlecht. Die Schaffung von «Natio-
nalsprachen» linderte hieran natiirlich nichts.®®

VI.

‘Der Nationalitidtsbegriff der schweizerischen Konservativen
wire erst zu untersuchen. Da sie einer Zentralisierung widerstreb-
ten, ist zu erwarten, dass die Ausbeute nicht reich sei und dass der
Begriff, wo er wirklich auftaucht, sich von der liberalen und radi-
kalen Deutung meist wesentlich unterscheide. Wenn Bornhauser
z. B. darauf beharrt, dass die Schweizer trotz der verschiedenen
Sprache, Sitten und Religion doch eine Nation bilden, kann Sieg-
wart bemerken, dass die Eidgenossenschaft «fast von Anfang an aus
verschiedenen Nationen und Sprachen zusammengesetzt» gewesen
sei.®) Es wiirde auch nicht iiberraschen, wenn festzustellen sein

46) «Der Landbote Ziircherisches Volksblatt» Nr. 18 vom 4.V. 1848,

47) «Basler Zeitung» Nr.117 vom 17.V.1848 S.471; vgl. «Thurgauer Zei-
tung» Nr.92 vom 15.1V. 1848.

48) «Churer Zeitung» Nr.93 vom 18. November 1848. Weber 202—205.

49) Bornhauser 13. — Constantin Siegwart-Miiller: Der Kampf zwischen
Recht und Gewalt... IT1. Bd. Ziirich 1868 S. 917; vgl. Edgar Bonjour: Das Schick-
sal des Sonderbundes... Aarau 1947 S. 227.
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sollte, dass man in der Urschweiz gelegentlich gerade das Kantonale
als «national» bezeichnete.’® Der junge Jacob Burckhardt, der von
iiberschwinglichem Danke gegeniiber verehrten deutschen Lehrern
erfiillt war, deutete im Jahre 1845 an, dass man sich bei einiger
Aufrichtigkeit «von dem Dasein einer schweizerischen Nationalitit»
nicht tiberzeugen konnte, und bei grossen europiischen Ereignissen
werde es sich entscheiden, «ob wir (deutschsprechende Schweizer)
wirklich eine und dieselbe Nation sind mit den Genfern und Tes-
sinern und Romanen, wie fortwihrend behauptet wird». — Trotz
solcher Erwédgungen hat Werner Kaegi natiirlich recht, wenn er vor
voreiligen Schliissen, betreffend das Schweizertum Jacob Burck-
hardts, warnt.5)

Es wire in bezug auf die schweizerische Terminologie «Nation»,
«Nationalitat» usw. in der Zeit der Bundesrevision auch der engere
oder losere Zusammenhang mit dem Denken und der Sprache des
Auslandes darzustellen.’® Schliesslich fragt es sich, inwieweit die
liberalen und konservativen Schweizer jenes Zeitraums in ihrem
Denken iiber die Nationalitit der Tradition verpflichtet sind, die
von der Helvetischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts iiber Jo-
hannes von Miiller zu der des 19. Jahrhunderts fiihrt.>®

VII.

Warum bedient sich die heutige schweizerische Publizistik, wie
eingangs angedeutet, in bezug auf schweizerische Dinge der Aus-
driickte «Nation», «Nationalitidt», «national» nur selten, abgesehen
von einigen fest geprigien Bezeichnungen wie Nationalhymne, Na-
tionalsprache, Nationalbank, Nationalpark, Nationalturner, Natio-
nalmannschaft? Warum sind sie iiberhaupt aufgekommen und

50) Anton Philipp von Segesser: «Jede von aussen her angeregte Verbesse-
rung (des luzernischen Wehrwesens) im Geiste selbstindiger und nationaler Ent-

wicklung des Wehrwesens...», zitiert bei Bonjour a.a. 0. S.131. — «National»
scheint hier nichts anderes zu bedeuten als das, was wir sonst einheimisch oder
«kantonal» nennen wiirden. — In seiner Sammlung kleiner Schriften II.Bd.

Bern, 1879 S. 494 hat Segesser diesen Satz weggelassen.

51) Emil Diirr: Jacob Burckhardt als politischer Publizist... herausg. von
Werner Kaegi. Ziirich 1937 S. 116 f, 178 ff.

52) Vgl. Anm. 12 und Friedrich Hertz: Staatstradition und Nationalismus
I. Bd. Ziirich 1937.

53) Arnold Jaggi: Uber Johannes von Miillers Geschichtsauffassung. Bern
1922 S.53 f.
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wihrend einer gewissen Epoche volkstiimlich geworden? Offenbar,
weil zur Bezeichnung der engeren politischen Gemeinschaft, welche
die liberalen Schweizer nach 1830 erstrebten, nur das Wort «Na-
tion» als geeignet empfunden wurde. Wie hitte man das Ersehnte
und darum mehr Kiinftige als Gegenwirtige, das mehr Werdende
als Seiende sonst benennen sollen? — «Eidgenossenschaft»? — Sie
bedeutete etwas schon Existierendes, Bisheriges, Altes, das man um-
zuwandeln suchte. — «Volk? Schweizervolk?» — Das schien etwas
bloss Empirisches und politisch Indifferentes. Es ist charakteri-
stisch, wenn man in jener Zeit des Umbruches und der Neubildung
sagen konnte (oder sagen musste), das schweizerische Volk habe in
der und der Hinsicht «als Nation» gehandelt oder die Eidgenossen-
schaft sei «als Gesamtheit gegeniiber den einzelnen Kantonen auf-
getreten». Als Gesamtheit — das ist bezeichnend. Troxler sprach
von «Alleinheit». Eine politisch organisierte schweizerische Gesamt-
heit gab es noch nicht. Das Volk hatte ja, rechtlich betrachtet, zur
Eidgenossenschaft keine direkte Beziehung, sondern stand mit ihr
nur vermittels der Kantone im Verhiltnis. Das sollte anders wer-
den, und die erstrebte und ersehnte gesamtschweizerische politische
Gesinnungs- und Willensgemeinschaft, die als solche rechtlich orga-
nisiert und handlungsfihig werden sollte, nannten die Liberalen
. «Nation». Fiir eine neue Sache nicht gerade ein neues Wort, aber
doch ein Wort mit einem neuen programmatischen Klange. «Die
Nation und die Kantone»*?; so driickten sie sich aus; so mussten sie
sich ausdriicken. Wir wiirden sagen: «Der Bund und die Kantone.»
Nun wurde das Wort «Bund» freilich schon damals benutzt; aber
es besass offenbar noch nicht eindeutig genug den heutigen allge-
meinen, sozusagen «iiberbiindischen» Sinn. Wir verstehen nun auch
ganz, wenn jene Zeit immer wieder von einer «nationalen» Bundes-
verfassung sprach. Das Beiwort war unentbehrlich. Es ist auch
selbstverstindlich, dass dem Begriff «Nationalrat» in jener poli-
tischen Schopfungszeit ein Gehalt von perspektivenreicher Feier-
lichkeit und Festtidglichkeit innewohnte, den er heute verloren hat.
— Ob er ihn dereinst wieder erlangt?

Hochst charakteristisch ist nun, dass man von den neuen Be-
griffen, die neuen Dingen entsprachen, in der Sphire des Staates
keinen verschwenderischen und keinen leichtfertigen Gebrauch ge-
macht hat. Den Ingress «Die schweizerische Nation», den die Re-
visionskommission schliesslich vorgeschlagen hatte, wandelte, wie

54) Bericht 51.
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erwihnt, die Tagsatzung wieder zuriick in «Die schweizerische Eid-
genossenschaft». Schon in der Revisionskommission war bemerkt
worden, falls «Eidgenossenschaft» und «Nation» gleichbedeutende
Begriffe seien, solle man nicht «Nation», sondern «Eidgenossen-
schaft» setzen; denn «es stiinde zu besorgen, dass wegen des neuen
Ausdruckes ein grosser Teil der Bevolkerung den Entwurf mit Miss-
trauen aufnehmen mochte».> Hiebei hat man gewiss in erster Linie
an die Bevolkerung der ehemaligen Sonderbundskantone gedacht,
aber vermutlich doch nicht nur an sie. Die Mehrheit der Kommis-
sion war sich iiberhaupt bewusst, dass sie auf das Volksempfinden
Riicksicht nehmen miisse, schon aus referendumspolitischen Griin-
den.®®

Entscheidend aber war dies: Die Bundesrevision beruhte, for-
mal betrachtet, gewiss auf einem Bruch des geltenden Rechts; aber
die Manner, welche die neue Verfassung ausgearbeitet haben, waren
nicht oder nicht mehr Revolutionire. Wiren sie dies gewesen, so
hitten sie das auch in ihrer Terminologie ausgedriickt. Sie hitten
dann beispielsweise wahrscheinlich nicht von Bundesverfassung,
Bundesgesetz, Bundessitz und Bundesstadt gesprochen, sondern von
Nationalverfassung, Nationalgesetz, Nationalsitz und National-
stadt.’” Denn das bewusst Absichisvolle, Konsequenzmacherische
und Neuerungssiichtige ist jederzeit ein Charakteristikum des revo- -
lutiondren Temperamentes. Dieses muss, weil auf der ganzen Linie
aus den Fugen gekommen, iiberall, auf allen Gebieten und bei je-
der Gelegenheit seine Fahne hissen.

Im weiteren war noch folgendes von Bedeutung: Der Ausdruck
«Nation» hatte trotz oder wegen seiner propagandistischen Ver-
wendbarkeit und Beliebtheit nicht fiir alle Gemiiter einen reinen
und heimatlichen Klang. Selbst Mianner wie Furrer und Naff zogen
vor, ihn zu vermeiden. Und vermutlich ist das, was die liberal-kon-
servative «Churer Zeitung» in dieser Hinsicht vorbrachte, fiir das
Empfinden grosserer Kreise bezeichnend gewesen. Am 3. Mai 1848
veroffentlichte sie einen Leitartikel unter dem Titel: «,Volk’ und
,Nation’ und in bezug darauf iiber die neue Bundesverfassung.»
Es hiess da: «Das schlichte Schweizervolk war schon seit 5 Jahr-
hunderten frei, stark, gross, gliicklich; es traumte sich nicht mehr,

55) Protokoll 13. :
56) Vgl. z. B. Protokoll 74 f; 19. Sitz. 113; 20. und 21. Sitz. 112.

57) Der letzte Ausdruck war geprigt: «Wo ist die Hauptstadt der Schweiz?

Wo haben wir jene National-Stadt, Schauplatz aller ausgezeichneten Geister...»
Rossi 14. '
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als es hatte — nun soll es zur grossen, vornehmen, gespreizten ,Na-
tion’ werden, zur koketten Dame... Wir fiirchten, der Alpensohn
und diese Dame werden sich auf die Liange nicht miteinander ver-
tragen. ,Volk! das tonte viel lustiger, das jauchzte und sang man
in der Hiitte im Tale und auf den Alpen — ,Na-ti-on” aber —
. nein, das vertragt sich mit dem gemiitlichen Kiihreigen... nicht, das
ist zu gelehrt, zu vornehm. Und dann noch: hatte das ,Volk’ in
einer Kammer Platz, um seine Sachen in Minne abzumachen, so
muss die hochfahrende Nation zwei Kammern mit Hunderten von
Schranzen haben, um ihr Lebtag nicht aus dem Keifen und Zanken
heraus zu kommen... Wir dichten..., man liesse fiir einmal das Volk
Volk sein; dasselbe verwirrt die Begriffe weniger als die blendend
vornehme Nation.» Gegen den Schluss hin jedoch schwicht der Ar-
tikel seine Ausfithrungen ab: «Das Volk muss zur Nation gebildet,
nicht durch Formen gemodelt werden.»%® Der Schreiber gesteht da-
mit, dass er um den positiven und programmatischen Gehalt des
Begriffes «Nation» sehr wohl weiss; ja er bekennt sich zu diesem
etwa so wie spiter Hilty, wenn er sagte, wir hitten angefangen und
miissten «noch immer fortfahren, eine Nation zu werden».’” Aber
das dndert nichts daran, dass der Churer Redaktor den Begriff
lieber nicht verwendet. ‘

Weit stirker — um uns zum Schluss auf das Gebiet des nicht
strikte Beweisbaren hinauszuwagen — als diese Stimmungsmomente
wirkten vermutlich die Erfahrungen, welche die Schweiz im Zu-
sammenhang mit dem sardinischen Biindnisangebot und den natio-
nalen Einigungsbewegungen machte. Sie wurde inne, dass man das
Wort «Nation» noch in einem andern Sinne als dem harmlosen
schweizerischen gebrauchen konnte. Die verwirrende Problematik
und der Dynamit, womit der Begriff nunmehr geladen schien, haben
die weitere Verwendung fir unsere Verhilinisse offenbar immer
mehr als ungeeignet erscheinen lassen. Und da die Schweiz nicht
stark genug war, um Europa ihren eigenen Nationalititsbegriff zu
iibermachen, hat sie diesen samt dem fremden fiir den Inland-
gebrauch ausser Kurs gesetzt; denn der sprachlichen Bezeichnung
nach waren sie nicht auseinanderzuhalten. Dazu wird noch etwas
weiteres gekommen sein: Schon vor und um 1848 konnten die Li-
beralen gelegentlich in einem Atemzug und fiir die gleiche Sache

58) «Churer Zeitung»> Nr.36 vom 3.V. 1848.

59) Zitiert in J. C. Bluntschlis gehaltvollem Aufsatz «Die schweizerische Na-
tionalitdt». Gesammelte kleine Schriften II. Bd. Nordlingen 1881 S.116. — Im
Jahre 1915 hat der Verlag Rascher den Aufsatz in einem Neudruck aufgelegt.
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von «national» und «eidgendssisch» reden.®” Nach einiger Zeit
konnte man den Bedeutungs- und Gefiithlswert der beiden Worte
itberhaupt nicht mehr unterscheiden. Auch fiihlte das Herz sich
nicht mehr genétigt, zur Bezeichnung seines Ideals dem Worte
«Eidgenossenschaft» auszuweichen und sich statt dessen des Aus-
druckes «Nation» zu bedienen, aber nicht, weil sich inzwischen das
Herz, sondern weil sich die Eidgenossenschaft gewandelt hatte und
damit auch der entsprechende Begriff. Kein Zweifel, der Schweizer,
der heute die Worte «eidgendssisch» oder «Eidgenossenschaft» ge-
braucht, fiihlt und meint nicht ganz dasselbe, was der Schweizer
vor 1848 hiebei gefiithlt und gemeint hat. Der Sinn fiir den Fode-
ralismus und die Vielgestaltigkeit unseres Vaterlandes ist uns kei-
neswegs abhanden gekommen. Aber wir horen aus der Bezeichnung
«Eidgenossenschaft» das Biindische vermutlich doch nicht mehr so
stark und unmittelbar heraus wie die Generation vor 1848. Ein Glei-
ches gilt vom Worte «Bund». Auch dieses hat mit und seit 1848 einen
gewissen Bedeutungswandel durchgemacht. In der mehrheitlich libe-
ralen Schweiz stieg sein Gebrauchs- und Kurswert — das bezeugt der
entsprechende Name jener Tageszeitung, deren erste Probenummer
am 19. September 1850 erschien V) —, und insofern wird er das Seine
beigetragen haben, um den Ausdruck «Nation» ins Hintertreffen
zu dringen. Dazu kam noch, dass wir wieder schlankweg von
«Schweizervolk» reden lernten —; wir empfinden in keinem Falle
das umstdndliche Bediirfnis beizufiigen, «das als Nation handelt».

Aus der Literatur und den Quellen — Abkiirzungen

I. Gedrucktes

Bericht iiber den Entwurf einer Bundesverfassung, vom 8. April 1848, erstattet
von der am 16. August 1847 von der Tagsatzung ernannten Revisionskom-
mission . . . . . . < . . . . ... AL Bericht

Bornhauser Thomas: Schweizerbart und Treuherz. Zweite Auflage. St. Gallen
TBIE v e e omom om wt wem Ty ow e o e e s Cornhauser

Pfyffer Kasimir: Sammlung einiger kleinern Schriften nebst Erinnerungen aus
seinem Leben. Ziirich-1866 . . . . . . . . . . . . . Plyffer

60) Vgl.z. B. Bornhauser 60. Protokoll 76; 29. Sitz. 184.

61) Leo Altermatt: Die Buchdruckerei Gassmann A.-G. Solothurn. Solothurn
1939 S.207. —, Der Leitartikel der ersten «Probenummer», in welchem «Der
Bund» sein Programm entwickelt, bedient sich wiederholt der Ausdriicke «eid-
genossisch», «Eidgenossenschaft», «Bund», wihrend die in der vorliegenden Ar-
beit untersuchten Begriffe sich nicht in ihm finden. Ist das blosser Zufall?



183

Protokoll iiber die Verhandlungen der am 16. August 1847 durch die hohe eid-

genossische Tagsatzung mit der Revision des Bundesvertrages vom 7. August
1815 beauftragten Kommission . . . . . . . . . . . Protokoll

(Das mir vorliegende Exemplar ist von S.89 an unrichtig paginiert; des-

halb fiige ich von hier an die Nummer der betreffenden Sitzung [Sitz.] bei.
(Rossi P.): Bericht iiber den Entwurf einer Bundesurkunde, erstattet an die Eid-
genossischen Stinde von der Comission der Tagsatzung. Berathen und be-
schlossen in Luzern, den 15. Christmonath 1832, Amtliche Ubersetzung. Zii-

rich, Februar 1833. . . . . . . Rossi
Weber Karl: Die schweizerische Presse im Jahre 18438. Hablhtatlonsschnft Ba-
sel. 1927 . . . . e w ow ow s & o wdoE W Weber
Weiss Theodor: Jakob Stampﬂl Bern 1921 . = & & e Weiss
Welti August: Der Zuger Landammann Georg Joseph Sldler Erlenbach-Ziirich
1940 & @ = : = s @ %5 mos ¥ 5 & % 0 s B & & Welti

Weitere Nachweise an Ort und Stelle.

I1. Ungedrucktes
Furrer ]J.: Privat-Protokoll iiber die Verhandlungen der Bundes-Revisions-Com-
mission vom Februar—April 1848 (Abschrift) . . . . . . Furrer

Frey-Herosé: Bruchstiick eines Protokolls iiber die gleichen Verhandlungen
Frey



E
n




	Über die Begriffe "Nation", "Nationalität" und "national" : in der Zeit des Kampfes um die Bundesrevision

